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Klarstellung des Vorstandes der Deutschen 
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft zu der 
Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Praxisämter/-referate an Hochschulen für Soziale 
Arbeit (BAG Prax), des Deutschen Berufsverbands für 
Soziale Arbeit (DBSH) und des Fachbereichstags 
Soziale Arbeit (FBTS) vom 29. April 2022 

Der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) 
hat in seiner Eingabe an die JFMK vom Februar 2022 (Vorstand der DGfE 
2022) die Ermöglichung der staatlichen Anerkennung als Sozialarbeiterin und 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogin und Sozialpädagoge für erziehungswissen-
schaftliche Bachelor- und Masterstudiengänge mit Schwerpunkt Sozialpäda-
gogik bzw. Soziale Arbeit gefordert. Diese Maßnahme erscheint notwendig, 
um einerseits die – gegenüber Studiengängen der Sozialen Arbeit – fachlich 
gleichwertigen Hochschulabschlüsse dieser Studiengänge anzuerkennen. An-
dererseits trägt diese Maßnahme zur Behebung des gravierenden Fachkräfte-
mangels im sozialen Bereich bei, ohne auf Fachlichkeit zu verzichten. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Praxisämter/-referate an Hochschulen für So-
ziale Arbeit (BAG Prax), der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) 
und der Fachbereichstag Soziale Arbeit (FBTS) haben sich mit ihrer Stellungnah-
me vom 29. April 2022 „Der Fachkräftemangel braucht adäquate Antworten: Qua-
lität und Qualifikation statt Pauschallösung“ gegen die Forderung der DGfE ge-
stellt. Es wird den Universitäten vorgeschlagen, „eine entsprechende, ‚passende‘ 
berufsrechtliche Eignung zu beantragen“ (BAG Prax et al. 2022, S. 4). 

Die hier vorgelegte Klarstellung dient der Versachlichung der Debatte und 
weist auf unbelegte Annahmen sowie fachlich falsche Darstellungen und Lö-
sungsvorschläge in der Stellungnahme der BAG Prax, des DBSH und des 
FBTS hin. Ausdrücklich begrüßt werden die Anerkennung der Problematik 
durch BAG Prax, DBSH und FBTS sowie die geäußerte Dialogbereitschaft. 

Staatliche Anerkennung – kein „Gütesiegel“ 

In der Stellungnahme von BAG Prax, DBSH und FBTS wird herausgestellt, dass 
die Staatliche Anerkennung ein „Gütesiegel“ (S. 2) sei. Ein Gütesiegel bedarf 
der Festlegung von Gütekriterien, um die mit ihm verbriefte Qualität bestimmen 
und messen zu können. In Bezug auf die Staatliche Anerkennung fehlt diese ein-
heitliche Festlegung allerdings bis heute. Deshalb handelt es sich bei der Staatli-
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Mitteilungen des Vorstands 

chen Anerkennung eher um das Recht, eine Berufsbezeichnung führen zu dür-
fen, die zunächst keinen Tätigkeitsvorbehalt kennt (vgl. EU-Kommission 2022). 

Der vorliegende Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit, Version 6.0 (QR 
SozArb 2016) hilft in Bezug auf die Festlegung von Gütekriterien zur Vergabe 
der staatlichen Anerkennung nicht weiter. Dort heißt es: 

„Die Staatliche Anerkennung wird als Bestandteil des QR SozArb mit dringend empfohle-

nen Mindeststandards berücksichtigt. Damit ist ein Minimalkonsens beschrieben, der in di-

rekter Korrespondenz zum QR SozArb formuliert ist. Zugleich wird die Staatliche Anerken-

nung im QR SozArb als eigenständige Fragestellung ausgewiesen, deren Beantwortung län-

derspezifisch unterschiedlich vollzogen werden kann.“ (QR SozArb 2016, S. 21) 

Eine Erläuterung, wie die Staatliche Anerkennung eine Berücksichtigung er-
fährt, erfolgt nicht; der Anhang 1 des QR SozArb gibt lediglich das Qualifikati-
onsprofil wieder, das an Fachhochschulen angeboten wird. Die Argumentation 
ist also zirkulär; andere Qualifikationsprofile geraten dadurch (unter inhaltlichen 
Gesichtspunkten) erst gar nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit bzw. werden 
– letztlich sachgrundlos – von einer Staatlichen Anerkennung ausgeschlossen.

Auf diesen Umstand einer ausschließlichen Bezugnahme auf den QR
SozArb als Qualifikationsrahmen machen auch Wiesner, Bernzen und Neu-
bauer (2017, S. 39) in ihrem Gutachten aufmerksam: 

„Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist bei den einzelnen landesrechtlichen Regelungen zur 

Anerkennung von Ausbildungsgängen zu prüfen, ob die damit verbundenen (mittelbaren) 

Eingriffe in die Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 GG) und in die Berufsausübungsfreiheit (Art. 

12 GG) für das angestrebte Regelungsziel, also die Qualifizierung der fachlichen Arbeit, 

geeignet und erforderlich sind. Soweit landesrechtliche Regelungen über die staatliche An-

erkennung sozialer Berufe explizit oder implizit nur auf Studiengänge der Sozialen Arbeit 

bezogen sind und erziehungswissenschaftliche Studiengänge mit sozialpädagogischem 

Schwerpunkt (an Universitäten) ausnehmen, erscheint eine solche Engführung willkürlich 

und nicht mit dem Regelungsziel vereinbar. Maßgeblich kann bei der Bestimmung des An-

wendungsbereichs der staatlichen Anerkennung nicht die Bezugnahme auf die Bezeichnung 

des Studiengangs (‚Soziale Arbeit‘) sein, vielmehr müssen die inhaltlichen Schwerpunkte 

der einzelnen Studiengänge vor dem Hintergrund der fachlichen Anforderungen in der be-

ruflichen Tätigkeit in den Blick genommen werden.“ 

Bezüglich der Bestimmung der Staatlichen Anerkennung als „Gütesiegel“ 
wird die fachwissenschaftliche und fachpolitische Kritik, die es seit der Ein-
führung der Staatlichen Anerkennung gibt, konsequent ausgeblendet und die 
notwendige Debatte bis heute ausgespart (vgl. exemplarisch Beutz 1930; Junk 
1954; Haar 1996; Ackermann 1999; Surkemper 2002, S. 36 ff.; Ackermann 
2007; Schmitt 2007; Reitemeier/Frey 2012; Janssen 2022). Entgegen der im-
pliziten Annahme, dass mit der Staatlichen Anerkennung ein unmittelbar ver-
gleichbares Zertifikat vorliege, ist dies nicht gegeben: Jenseits der Tatsache, 
dass es Länder und Hochschulstandorte gibt, in denen dieses Zertifikat mit dem 
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Studienabschluss zugleich verliehen wird, während es in anderen Ländern und 
Hochschulstandorten als individuelles Zertifikat erworben werden muss, sind 
auch die formalen und inhaltlichen Anforderungen nicht gleich. Schmitt 
kommt deshalb in seiner Studie zu folgendem Ergebnis: 

„Außenstehenden wie auch Trägern, bei denen sich im Zuge der gewachsenen Mobilität der 

Berufsnachwuchs auch an anderen Hochschulstandorten bewirbt, sind solche Unterschiede in 

den Standards nur schwer vermittelbar und für das Berufsbild selbst sicher nicht förderlich. Die 

Unübersichtlichkeit und Verschiedenartigkeit machen aber deutlich, dass derzeit von einem 

wirklichen ‚Gütesiegel‘ nur noch begrenzt gesprochen werden kann.“ (Schmitt 2007, S. 67) 

Hoheitliche Tätigkeiten in den Handlungsfeldern der 
Sozialen Arbeit 

Die Stellungnahme von BAG Prax, DBSH und FBTS entwirft ein Bild von 
Sozialer Arbeit, das sog. hoheitliche Tätigkeiten zu deren überwiegender Auf-
gabe werden lässt. Auf dieser Verzerrung basierend wird dann für die Vergabe 
der Staatlichen Anerkennung in derzeitiger Form plädiert. 

Nach Wiesner, Bernzen und Neubauer (2017, S. 21) werden als „‚hoheitli-
che Tätigkeiten‘ […] in der verwaltungsrechtlichen Terminologie jene Aufga-
ben bezeichnet, deren Erfüllung dem Staat kraft öffentlichen Rechts obliegen. 
Diese Erfüllung geschieht durch mittelbare und unmittelbare Staatsverwal-
tung. Die Ausübung hoheitlicher Tätigkeiten findet ihre Rechtsgrundlage in 
Art. 33 Abs. 4 GG. Gemäß dieser Vorschrift ist sie Angehörigen des öffentli-
chen Dienstes zu übertragen, welche in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
und Treueverhältnis stehen“.) Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass die 
einzige Abweichung hiervon in Form von Beleihung erfolgt, d. h. dadurch, 
dass staatliche Kontrollfunktionen auf Private übertragen werden (z. B. TÜV). 

Hinsichtlich der gesamten Breite der Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit – 
Kinder- und Jugendhilfe, Soziale Hilfe, Altenhilfe, Gesundheitshilfe (vgl. 
Thole 2012, S. 28) – ist die Ausübung von hoheitlichen Tätigkeiten dabei nur 
im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe von Relevanz. Hoheitliche Aufga-
ben in der Kinder- und Jugendhilfe sind: Schutz von Kindern und Jugendlichen 
durch Inobhutnahme, Erteilung von Betriebserlaubnissen, Mitwirkung des Ju-
gendamtes bei Gerichtsverfahren in Familien und Jugendgerichten, Führung 
von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandsschaften durch 
das Jugendamt (vgl. Schimke/Münder 2012, S. 338; von Boetticher 2010). Zu-
gleich „bedeutet dies, dass damit nur die Tätigkeit der Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe betroffen ist, da das SGB VIII eine Befugnis zur Übertragung einer 
Kompetenz der Träger der öffentlichen Jugendhilfe auf Träger der freien Ju-
gendhilfe nicht kennt“ (Wiesner/Bernzen/Neubauer 2017, S. 25). Dies ist in 
der einschlägigen Kommentarliteratur zu § 76 SGB VIII unstrittig (vgl. z. B. 
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Schindler/Elmauer in LPK-SGB VIII § 76, Rn. 15). Und weiter konkretisie-
rend heißt es im Gutachten von Wiesner et al. (2017) dazu: 

„Selbst die Aufgabenerfüllung im Bereich der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist aber 
nicht auf hoheitliche Tätigkeiten begrenzt. Typisches Instrument der hoheitlichen Tätigkeit 

ist der Verwaltungsakt. Schwerpunkt der Aufgaben der Jugendhilfe sind jedoch personenbe-

zogene soziale Dienstleistungen, die häufig, aber nicht zwangsläufig in Verwaltungsakte 

münden. Dazu zählen alle Formen der Beratung, Fallbesprechung oder Gestaltung des Hil-

feplanverfahrens. Gerade auch für diese nicht hoheitliche Arbeitstätigkeit, die für Fachkräfte 

in der Sozialen Arbeit typisch ist, bedarf es entsprechender fachlicher Kompetenzen und 

dazu entsprechender beruflicher Qualifikationen.“ (Ebd., S. 21) 

Dies gilt analog auch für die Arbeitsfelder der Fachkräfte bei Trägern der frei-
en Jugendhilfe. Warum die Tätigkeitsbereiche von freien Trägern in der ge-
genwärtigen Diskussion außer Betracht bleiben soll, ist nicht nachvollziehbar. 
Dies gilt auch und gerade vor dem Hintergrund einer verstärkten öffentlichen 
Aufmerksamkeit für den Kinderschutz und die darauf bezogenen Aufgaben der 
Gefährdungseinschätzung (§ 8a SGB VIII). Diese Aufgabe obliegt nicht nur 
den Fachkräften in der öffentlichen Jugendhilfe (§ 8 Abs. 1 SGB VIII), sondern 
auch den Fachkräften, die in den Arbeitsfeldern der freien Jugendhilfe tätig 
sind (§ 8a Abs. 4 SGB VIII). Die Träger der freien Jugendhilfe und damit ihr 
Fachpersonal übernehmen im Hinblick auf das zu betreuende Kind oder den 
Jugendlichen Schutzpflichten. 

Vor diesem Hintergrund wird erkennbar, dass die Erbringung hoheitlicher 
Aufgaben nur in wenigen Aufgaben speziell der Jugendämter und nicht in der 
Kinder- und Jugendhilfe im Allgemeinen relevant ist. D. h. einerseits auch, dass 
hoheitliche Aufgaben, entsprechend an den jeweiligen öffentlichen Träger und 
ihre Organisation gebunden sind, nicht an die Abschlüsse der Fachkräfte (vgl. 
Wiesner et al. 2017, S. 21). Andererseits wird deutlich, dass dem überwiegenden 
Teil der Kinder- und Jugendhilfe (mit seinen 1 Million Beschäftigten) keine ho-
heitlichen Aufgaben zukommen. Aus der fachlichen und rechtlichen Weiterent-
wicklung unterschiedlicher sozialpädagogischer/sozialarbeiterischer Arbeitsfel-
der hat sich in den zurückliegenden Jahrzehnten eine Veränderung der Aufga-
benprofile und Qualifikationsanforderungen ergeben, die eine Engführung des 
Qualifikationsprofils auf hoheitliche Tätigkeit nicht mehr zulässt. Universitäre 
Absolventinnen und Absolventen erziehungswissenschaftlicher Studienab-
schlüsse mit sozialpädagogischem Schwerpunkt sind nicht nur bei freien und 
privatgewerblichen Trägern beschäftigt und unterliegen dort notwendigerweise 
den gleichen fachlichen und rechtlichen Anforderungen wie Absolventinnen und 
Absolventen von Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten – auch der § 13 StGB sieht (im Falle eines Verstoßes gegenüber der Wahr-
nehmung der Garantenpflicht) eine strafrechtlich differente Beurteilung des pro-
fessionellen Handelns nach Qualifikationsprofilen bzw. nach Hochschulab-
schluss (Universität vs. Fachhochschule) nicht vor. 
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Gleichwertigkeit von Bachelorabschlüssen nach 
der Bologna-Reform 

Angesichts der in Arbeitsfeldern identischen fachlichen Anforderungen bei 
formal differenten Studienabschlüssen hat es in den zurückliegenden Jahren 
auch rechtsstreitige Auseinandersetzungen gegeben, in denen bspw. im Frei-
staat Sachsen der Gesetzgeber verpflichtet wurde, Absolventinnen und Absol-
venten mit einem universitären Abschluss (Diplom-Pädagogik mit dem 
Schwerpunkt Sozialpädagogik) in Bezug auf die Verleihung der staatlichen 
Anerkennung nicht länger zu benachteiligen (OVG Bautzen 2018). Das Bun-
desverwaltungsgericht hat die vom OVG entwickelte Rechtsauffassung im sel-
ben Jahr mit Blick auf Art. 3 Abs. 1 GG (Gleichbehandlungsgrund) und die in 
Art. 12 GG garantierte Berufsfreiheit ausdrücklich bestätigt (BVerwG 2018). 

So führt das OVG in seiner Urteilsbegründung zur Zulassung einer universi-
tären Absolventin zur Staatlichen Anerkennung wie folgt aus: 

„Differenzierungen und Ungleichbehandlungen sind im Rahmen berufsrechtlicher Regelun-

gen nur dann verfassungsgemäß, wenn die betreffende Ungleichbehandlung oder Differen-

zierung nicht willkürlich ist oder einen sachlichen Rechtfertigungsgrund hat […]. Ein Aus-

schluss von universitären Abschlüssen von der Möglichkeit einer staatlichen Anerkennung 

entbehrt indes eines sachlichen Grundes. Es gibt bei der Bewertung von Hochschulabschlüs-

sen an Universitäten und Fachhochschulen keine belastbaren Unterschiede (mehr).“ (OVG 
Bautzen, Rn. 26 und 29) 

Die Schlussfolgerung ist angesichts der Tatsache, dass sowohl Universitäts-
als auch Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen in den gleichen Ar-
beitsfeldern für identische Aufgaben beschäftigt werden, nur konsequent. Im 
Umkehrschluss ergibt sich, dass trotz differenter Studienabschlüsse gleichwer-
tige professionelle Kompetenzprofile vermittelt werden müssen, die eine pa-
rallele oder substitutive Beschäftigung sicherstellen. 

Die inhaltliche Gleichwertigkeit von universitären und fachhochschuli-
schen Qualifikationsprofilen in Sozialarbeit/Sozialpädagogik haben bereits 
Oelerich und Kunhenn (2015) durch den Vergleich der Modulstruktur von Stu-
diengängen empirisch untersucht. Sie konnten eine sehr hohe inhaltliche Über-
einstimmung bei geringen Differenzen in den einschlägigen Studiengängen 
feststellen. Diese Gleichwertigkeit war im Bologna-Prozess intendiert und 
wurde bezüglich sozialpädagogischer bzw. sozialarbeiterischer Studiengänge 
– unabhängig vom Studienort oder des Hochschultyps – auch erreicht. 

In ihrer Stellungnahme behaupten BAG Prax, DBSH und FBTS, dass die 
Studiengänge der Fachhochschulen für alle Handlungsfelder der Sozialen Arbeit 
generalistisch ausbilden würden, während die universitären Studiengänge spezi-
fische Einschränkungen vornehmen würden. Diese Behauptung ist schlicht 
falsch, wie bspw. auch in der Kommentierung dieser Stellungnahme durch die 
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Kolleginnen und Kollegen der Universität Siegen deutlich wird, auf die sich 
BAG Prax, DSBH und FBTS in ihren Ausführungen bezogen haben: 

„In der Stellungnahme des Fachbereichstages Soziale Arbeit (FBTS) vom 29.04.2022 wird 
neben vier weiteren Universitäten die Universität Siegen als ein Beispiel für universitäre 

Studiengänge der Sozialen Arbeit genannt, welche zur staatlichen Anerkennung als Sozial-

arbeiter:in/Sozialpädagog:in führen. Diese Nennung legt im Kontext der Stellungnahme des 

FBTS das Missverständnis nahe, die Universität Siegen würde ebenfalls den universitären 

Studiengängen ‚Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Sozialpädagogik‘ die Qualität ab-

sprechen, ihre Studierenden fachlich adäquat ausbilden zu können. Dem ist entschieden zu 

widersprechen.“ (Coelen 2022) 

Alle Bachelorstudiengänge der Sozialpädagogik bzw. Sozialarbeit (mit jeweils 
sechs bzw. sieben Semestern) müssen notwendigerweise gleichzeitig genera-
listisch und exemplarisch ausbilden. Die vergleichend angelegte Studie von 
Oelerich/Kunhenn (2015, S. 17) zeigt, dass beide Ausbildungsinstitutionen ge-
neralisierende Kompetenzen vermitteln und zwar: 1. Grundlagenwissen Sozia-
le Arbeit/Sozialpädagogik und Erziehung/Bildung, 2. Institutionelle Kenntnis-
se zu Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit, 3. Adressatenbezogenes Wissen, 
4. Kontextwissen aus Bezugswissenschaften, 5. Professionelles Handeln, 6. 
Reflexion. Dieser Analyse wird auch von der „Bundesarbeitsgemeinschaft 
Landesjugendämter“ ausdrücklich zugestimmt (vgl. BAGLJÄ 2017). Inhalt-
lich kann die Vermittlung von Fachwissen jeweils nur exemplarisch an ausge-
wählten Themen erfolgen. Die Vermittlung von Handlungskompetenzen für 
die große Breite konkreter Handlungsfelder im Einzelnen ist nicht möglich, 
auch nicht für die Studiengänge der Fachhochschulen. Die generalistische 
Kompetenzvermittlung kennzeichnet hingegen alle Bachelorstudiengänge. 
Des Weiteren besteht in einer „Sozialpädagogik der Lebensalter“ (Böhnisch 
2018) eine zentrale fachwissenschaftliche Grundlegung Sozialer Arbeit, die an 
Universitäten und Fachhochschulen gleichermaßen gelehrt wird. Zugleich il-
lustriert dieser Verweis, dass die erziehungswissenschaftliche Teildisziplin der 
Sozialpädagogik in Theorie, Forschung, Studium und Praxis genuiner Be-
standteil der Sozialen Arbeit ist. 

Der Vorstand der DGfE fordert daher die Ermöglichung der Vergabe der staat-
lichen Anerkennung an die Absolventinnen und Absolventen der erziehungs-
wissenschaftlichen Studiengänge mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik bzw. 
Soziale Arbeit, da hierdurch berufspolitische, arbeitsmarktpolitische und nicht 
zuletzt rechtliche Probleme gelöst werden. 
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